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1. Einleitung 

Der Begriff „ehrenamtliche Tätigkeit“ ist gesetzlich nicht definiert. Mit ehrenamtlich wird im All-
gemeinen die freiwillige Ausübung einer Tätigkeit im sozialen, kulturellen, karitativen oder 
sportlichen Bereich aus Idealismus und ohne Bezahlung bezeichnet.1  

Grundsätzlich ist die Ausübung eines Ehrenamts in Deutschland durch das Grundrecht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit auf Basis des Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) und die daraus abge-
leitete Allgemeine Handlungsfreiheit sowie durch das Grundrecht auf Berufsfreiheit nach 
Art. 12 Abs. 1 GG geschützt.2 

Die Zahlung einer Vergütung oder Entschädigung für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig-
keit ist nicht gesetzlich geregelt. Vielmehr hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil vom  
29. August 20123 festgestellt, dass durch die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit kein Ar-
beitsverhältnis begründet wird. Danach dient die Ausübung von Ehrenämtern nicht der Siche-
rung oder Besserung der wirtschaftlichen Existenz, sondern ist Ausdruck einer inneren Haltung 
gegenüber Belangen des Gemeinwohls und den Sorgen und Nöten anderer Menschen. 

So unterliegen auch in der Sozialversicherung nur abhängige Beschäftigungen und bestimmte 
selbständige Erwerbstätigkeiten, nicht jedoch ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeiten, der Versiche-
rungspflicht. Der Begriff der Beschäftigung ist für alle Zweige der Sozialversicherung in § 7 Vier-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) geregelt. Danach ist eine Beschäftigung die nichtselbständige 
Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Dies setzt regelmäßig den Abschluss eines Ar-
beitsvertrags und die Zahlung von Entgelt voraus. Eine selbständige Tätigkeit liegt immer dann 
vor, wenn Einkünfte aus einer selbständigen Tätigkeit zu versteuern sind. Nach § 15 SGB IV ist 
für die Sozialversicherung das aus einer versicherten selbständigen Tätigkeit erzielte Arbeitsein-
kommen heranzuziehen. Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungs-
vorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbständigen Tätigkeit. 

Die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist weder als abhängige Beschäftigung noch als 
selbständige Tätigkeit anzusehen, da keine Beschäftigung gegen Entgelt in einem Arbeitsverhält-
nis ausgeübt wird und auch kein steuerpflichtiges Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit 
erzielt wird. Insofern gehören ehrenamtlich Tätige grundsätzlich nicht zum versicherten Perso-
nenkreis der Sozialversicherung. Versicherungspflichtig im Sinne der Sozialversicherung können 
ehrenamtlich Tätige aber sein, wenn zu der ehrenamtlichen Tätigkeit und ihrer repräsentativen 
und sozialen Zielsetzung und Ausgestaltung ein das sozialversicherungsrechtliche Beschäfti-
gungsverhältnis kennzeichnendes Austauschverhältnis hinzutritt. Ist dies der Fall, können dem 

                                     

1 Scheidt in: Heinz/Schmidt-De Caluwe/Scholz, SGB III-Arbeitsförderung, 7. Auflage 2021, SGB III, § 25, Rn. 44. 

2 Diesem Sachstand liegen zum Teil frühere Beiträge der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 
zur selben Thematik zugrunde. 

3 BAG vom 29. August 2012 – Az. 10 AZR 499/11, Rn. 21. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundrechte_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Entfaltung_der_Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Entfaltung_der_Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_2_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Handlungsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_12_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
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Gemeinwohl verpflichtete Beschäftigungen die Merkmale eines Beschäftigungsverhältnisses auf-
weisen.4 In diesem Zusammenhang sind auch bei kommunalen Ehrenbeamten zur Beurteilung 
der Sozialversicherungspflicht alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu würdigen. 

Mit der Frage der Abgrenzung von Ehrenamt und Arbeitsverhältnis war das Bundessozialgericht 
(BSG) in der Vergangenheit mehrfach befasst. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick der ak-
tuellen Rechtslage zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung kommunaler Ehrenbeamter.  

2. Kommunale Ehrenbeamte 

Nach der Rechtsprechung des BSG5 zeichnet sich eine ehrenamtliche Tätigkeit durch Unentgelt-
lichkeit aus und unterscheidet sich grundlegend von erwerbsorientierten Beschäftigungsverhält-
nissen. Die Unentgeltlichkeit ehrenamtlichen Engagements ist Ausdruck dafür, dass die Tätigkeit 
ohne Erwerbsabsicht ausgeübt wird. Jedoch schließt Unentgeltlichkeit und damit Ehrenamtlich-
keit die Zahlung einer Aufwandsentschädigung nicht aus. Werden nur Unkosten oder ein erhöh-
ter Aufwand, den das Ehrenamt verursacht, erstattet, so begründet dies noch kein Beschäfti-
gungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinn.6 Der Ersatz von Verdienstausfall und 
Auslagen in Form einer Aufwandsentschädigung ist solange unschädlich, soweit die Entschädi-
gung kein marktgerechtes Honorar für die erbrachte Tätigkeit darstellt. Ob diese Voraussetzungen 
erfüllt sind, hängt insbesondere auch von der Höhe der Zahlung und dem Umfang der dafür aus-
geübten Tätigkeit ab. Von einer Aufwandsentschädigung ist dann nicht mehr auszugehen, wenn 
die Vergütung auf der Basis eines Stundensatzes gezahlt wird und deren Umfang nicht mehr ei-
ner Ehrenamtspauschale gleichkommt.7  

Besonderheiten bestehen jedoch nach der Rechtsprechung für Ehrenbeamte, wie beispielsweise 
ehrenamtliche Bürgermeister. Sie stehen dem Grunde nach in einem abhängigen Beschäftigungs-
verhältnis gemäß § 7 SGB IV, wenn sie neben Repräsentationsaufgaben auch dem allgemeinen 
Erwerbsleben zugängliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und hierfür eine den tatsächlichen 
Aufwand übersteigende pauschale Aufwandsentschädigung erhalten.8 Bei der Statusbeurteilung 
von Ehrenbeamten kommt der Ausgestaltung des Amts durch das Kommunalverfassungsrecht 
des jeweiligen Bundeslands, kommunalen Satzungen und die Tätigkeit gegebenenfalls regelnden 
öffentlich-rechtlichen Verträgen maßgebende Bedeutung zu.9  

                                     

4 Scheidt in: Heinz/Schmidt-De Caluwe/Scholz, SGB III-Arbeitsförderung, 7. Auflage 2021, SGB III, § 25, Rn. 45. 

5 BSG vom 7. September 2004 – Az. B 2 U 45/03 R, Rn. 14. 

6 BSG vom 16. August 2017 – Az. B 12 KR 14/16 R, Rn. 34. 

7 Zieglmeier in: beck-online Großkommentar, Stand: 15. Februar 2023, SGB IV, § 7, Rn. 272, BSG vom 23. Februar 
2021 –Az. B 12 R 15/19 R, Rn. 34. 

8 Schlegel in: Küttner Personalhandbuch 2023, Arbeitnehmer (Begriff), 30. Auflage 2023, Stand 1. Januar 2023, 
Rn. 172 mwN.  

9 BSG vom 27. April 2021 – Az. – B 12 R 8/20 R, Rn. 22.  
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Eine als ehrenamtlich bezeichnete Tätigkeit kann – unter bestimmten Umständen auch nur teil-
weise – als Beschäftigung bewertet werden. Weder das Rechtsverhältnis als Ehrenbeamter noch 
die Bezeichnung der Vergütung als Aufwandsentschädigung schließen die Annahme eines Be-
schäftigungsverhältnisses von vornherein aus.10 Vielmehr kommt es stets auf die konkrete tat-
sächliche Ausgestaltung der jeweiligen Verhältnisse an. Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten eines 
Bürgermeisters handelt es sich um sogenannte „gemischte Funktionsbereiche“, in denen echtes 
Ehrenamt und wirtschaftliche Tätigkeiten zusammenfallen. Ob der Ehrenbeamte in seinem Amt 
zur weisungsgebundenen Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben verpflichtet ist und damit 
dieser Aufgabenbereich seine Tätigkeit prägt, ist in einer Gesamtwürdigung der Umstände des 
Einzelfalls unter Berücksichtigung der Ausgestaltung des Ehrenamts in der kommunalen Verfas-
sung des jeweiligen Bundeslands zu beurteilen.11 Werden von einem ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter nicht nur Repräsentationsfunktionen wahrgenommen, sondern steht er auch als Leiter der Ge-
meindeverwaltung an der Spitze der Verwaltung und prägen damit Verwaltungsaufgaben seine 
Tätigkeit, ist nach Auffassung des BSG ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis anzunehmen12. 

3. Entwicklung der aktuellen Rechtsprechung 

Mit Urteil vom 16. August 2017 hat das BSG seine Rechtsprechung zu ehrenamtlichen Tätigkei-
ten erneut fortentwickelt. Sie ist für alle Ehrenämter anwendbar.13 Danach führen Aufgaben und 
Tätigkeiten, die Ausfluss der organschaftlichen Stellung einer ein Ehrenamt ausübenden Person 
und auch nicht für jedermann frei zugänglich sind, regelmäßig nicht zu der in § 7 SGB IV um-
schriebenen persönlichen Abhängigkeit. Weiterhin ist eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht auf Re-
präsentationsaufgaben beschränkt, sondern erhält ihr Gepräge durch ihre ideellen Zwecke und 
Unentgeltlichkeit. Dass das Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum des Ehrenamts nicht nur Reprä-
sentationsaufgaben umfasst, sondern zugleich auch Verwaltungsaufgaben, führt nicht zu der An-
nahme einer abhängigen Beschäftigung. Sofern finanzielle Zuwendungen gezahlt werden, schlie-
ßen diese die Unentgeltlichkeit des ehrenamtlichen Engagements nicht prinzipiell aus. Sie sind 
unschädlich, wenn sie in Form von Aufwendungsersatz konkrete oder pauschal berechnete Auf-
wände abdecken.14 Eine konkrete Festlegung von Grenz- oder Richtwerten für die Unentgeltlich-
keit ist durch das BSG jedoch nicht erfolgt. Von Unentgeltlichkeit ist danach zunächst auszuge-
hen, soweit die Entschädigungen gesetzlich beziehungsweise satzungsrechtlich geregelt und von 
den Rechts- und Fachaufsichten nicht beanstandet werden. Die gewährte Aufwandsentschädi-
gung darf sich jedoch nicht als verdeckte Entlohnung einer Erwerbsarbeit darstellen. 15  

                                     

10 BSG vom 13. Juni 1984 – Az. 11 RA 34/83, Rn. 11. 

11 Stäbler in: Krauskopf, Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 117. Ergänzungslieferung Dezember 
2022, SGB IV, § 7, Rn. 22. 

12 BSG vom 27. März 1980 – Az. 12 RK 56/78, Rn. 19.  

13 Stäbler in: Krauskopf, Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung, 117. Ergänzungslieferung Dezember 
2022, SGB IV, § 7, Rn. 23. 

14 BSG vom 16. August 2017 – Az. B 12 KR 14/16 R, Rn. 26, 31, 34. 

15 Zieglmeier in: beck-online Großkommentar, Stand: 15. Februar 2023, SGB IV, § 7, Rn. 276, 277. 
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Vor diesem Hintergrund ist die rechtliche Klärung in mehreren Schritten vorzunehmen. In einem 
ersten Schritt ist zunächst die Ehrenamtlichkeit als solche zu prüfen, wobei die Ausübung von 
Verwaltungsaufgaben neben Repräsentationsaufgaben der Ehrenamtlichkeit nicht entgegensteht. 
In einem zweiten Schritt ist, soweit die Ehrenamtlichkeit grundsätzlich festgestellt wurde, die 
Prüfung der geleisteten Entschädigung im Hinblick auf einen möglichen Erwerbscharakter vorzu-
nehmen. Bei pauschalen Aufwandsentschädigungen ist die Berechnungsgrundlage dahingehend 
zu prüfen, ob sie dem Grundgedanken der Entschädigung für aufgewendete Zeit und ähnlichem 
entspricht. Fehlt es hier an nachvollziehbaren Begründungen und geht der geleistete Betrag er-
kennbar über den getätigten Aufwand hinaus, so kann eine abhängige Beschäftigung angenom-
men werden.16    

Mit Urteilen vom 23. Februar 202117 und 27. April 202118 hat das BSG entschieden, dass die oben 
beschriebenen Grundsätze auch auf die versicherungsrechtliche Beurteilung ehrenamtlicher Or-
gantätigkeiten für juristische Personen des privaten Rechts und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts, wie der kommunalen Selbstverwaltung, Anwendung finden. Soweit für die versi-
cherungsrechtliche Beurteilung nicht die Unterscheidung von Repräsentations- und Verwal-
tungsaufgaben, sondern diejenige zwischen den zur Ausübung des Wahlamts erforderlichen und 
den darüber hinausgehenden Aufgaben maßgebend ist, führen Verwaltungsaufgaben auch für 
Wahlamtsinhaber zu Weisungsgebundenheit und Eingliederung, soweit sie unter arbeitsteiliger 
Inanspruchnahme der Organisationsstrukturen des Dienstgebers übertragen werden und ihrer Art 
nach nicht notwendig mit dem Wahlamt verbunden sind, sondern auch von Dritten erbracht wer-
den könnten. 

Im Falle eines als Bürgermeister einer Stadt gewählten Ehrenbeamten auf Zeit war der Betroffene 
nach Auffassung des BSG19 als Spitze der Verwaltung und Vorsitzender des Stadtrats fremdbe-
stimmt in die Verwaltungsstrukturen integriert. Er war in dieser über die rein organschaftliche 
Stellung hinausgehenden Verwaltungstätigkeit auch in einer für eine Beschäftigung typischen 
Weise weisungsgebunden. Der Stadtrat war als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde 
dem Bürgermeister gegenüber weisungsbefugt, während er die Beschlüsse des Stadtrats nach des-
sen Vorgaben mit Hilfe der Verwaltung umzusetzen hatte. Auch die Zeit der Verrichtung der Ver-
waltungsgeschäfte bestimmte sich nach den Dienstzeiten der Stadtverwaltung. Daneben waren 
auch die finanziellen Zuwendungen aufgrund ihrer Höhe von monatlich 1.200 Euro nach Ein-
schätzung des BSG als Vergütung und nicht als Ehrenamtsentschädigung anzusehen, sodass hier 
insgesamt betrachtet von einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne des § 7 SGB IV auszugehen war.20     

                                     

16 Kluth, Ehrenamt, Aufwandsentschädigung und Sozialversicherungspflicht – Mehr Entscheidungssicherheit in 
einem juristischen Bermudadreieck?, NZS 2018, S. 557. 

17 BSG vom 23. Februar 2021 – Az. B 12 R 15/19 R, Rn. 17. 

18 BSG vom 27. April 2021 – Az. B 12 R 8/20 R, Rn. 16 und B 12 KR 25/19 R, Rn. 15. 

19 BSG vom 27. April 2021 – Az. B 12 R 8/20 R, Rn. 24. 

20 Litschen, Ehrenamtliche Bürgermeister und Sozialversicherungspflicht, öAT 2022, S. 69. 
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Vor diesem Hintergrund ist für die sozialversicherungsrechtliche Einordnung nunmehr entschei-
dend, welcher Aufgabenbereich die ehrenamtliche Tätigkeit prägt, was in einer Gesamtwürdi-
gung aller Umstände des Einzelfalls einschließlich des Ausmaßes der finanziellen Zuwendungen 
zu beurteilen ist.21 Eine für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten gleichermaßen geltende Grenze lässt 
sich aber auch aus den letzten Urteilen des BSG nicht ableiten.22 

4. Sozialversicherungspflicht 

Liegt eine ehrenamtliche Tätigkeit, die die Voraussetzungen eines Beschäftigungsverhältnisses 
nach § 7 SGB IV erfüllt, vor, so ist das im Ehrenamt erzielte Einkommen sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 SGB IV, soweit es die in § 8 SGB IV definierte Ge-
ringfügigkeitsgrenze überschreitet, und dient somit als Berechnungsgrundlage für den Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag nach § 28d SGB IV. Damit besteht in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherungspflicht. In der Ar-
beitsförderung regelt § 27 Abs. 3 Nr. 4 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) ausdrücklich, dass 
die Beschäftigung als ehrenamtlicher Bürgermeister versicherungsfrei ist.  

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist sowohl die ehrenamtliche Tätigkeit, soweit sie unent-
geltlich ausgeübt wird, nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 und 10 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) be-
ziehungsweise, soweit es sich um eine Beschäftigung handelt, nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII kraft 
Gesetzes versichert. 

5. Fazit 

Die Spitzenverbände der Sozialversicherung hatten in ihrer Besprechung vom 22. März 2018 
über die Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs zunächst festgestellt, dass die im Urteil des 
BSG vom 16. August 2017 entwickelten Grundsätze für die funktionale Selbstverwaltung nicht 
auf ehrenamtliche Organtätigkeiten in der kommunalen Selbstverwaltung anzuwenden seien. 
Aus Sicht der Spitzenverbände sei insbesondere bei ehrenamtlichen Bürgermeistern keine grund-
sätzliche Unterscheidung in den Aufgaben ehrenamtlicher und hauptamtlicher Bürgermeister er-
sichtlich. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der kommunalen Selbstverwaltung 
könne nur dann ausgeschlossen werden, wenn sich die Tätigkeiten als ehrenamtlicher Bürger-
meister auf Repräsentationsaufgaben beschränke und nicht durch die Erfüllung von Verwaltungs-
aufgaben geprägt sei und sich dadurch von der Tätigkeit des hauptamtlichen Bürgermeisters un-
terscheide. Vielmehr bleibe die weitere Rechtsprechung des BSG abzuwarten.23  

In ihrer Besprechung vom 5. Mai 2022 haben die Spitzenverbände der Sozialversicherung über 
die Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs nunmehr festgestellt, dass das BSG mit seinen Ur-
teilen vom 23. Februar 2021 und 27. April 2021 entschieden hat, dass die zuvor aufgestellten 
Grundsätze auch auf die versicherungsrechtliche Beurteilung ehrenamtlicher Organtätigkeiten 

                                     

21 Zieglmeier in: beck-online Großkommentar, Stand: 15. Februar 2023, SGB IV, § 7, Rn. 278. 

22 Litschen, Ehrenamtliche Bürgermeister und Sozialversicherungspflicht, öAT 2022, S. 70. 

23 Liebscher, Die Abgrenzung vom Ehrenamt zum Arbeitsverhältnis, öAT 2020, S. 205. 
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für juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie der kommunalen Selbstverwaltung, Anwen-
dung finden. Insbesondere wird ausgeführt, dass im Hinblick auf die gebotene Einzelfallbetrach-
tung seitens der Rechtsprechung keine für alle Tätigkeiten gleichermaßen geltende Grenze der 
Unentgeltlichkeit vorgegeben werden kann. Die Bestimmung einer festen Grenze der sozialversi-
cherungsrechtlichen Schutzbedürftigkeit des ehrenamtlich Tätigen ist nach Auffassung des BSG 
Sache des Gesetzgebers24. Ohne eine solche gesetzlich vorgegebene Grenze bedarf es auch weiter-
hin einer Gesamtwürdigung der im Einzelfall festzustellenden Umstände.25 

Inwieweit der Gesetzgeber hier künftig ergänzende Regelungen zur sozialversicherungsrechtli-
chen Beurteilung ehrenamtlich Tätiger formulieren wird, bleibt abzuwarten.  

*** 

                                     

24 BSG vom 23. Februar 2021 – Az. B 12 R 15/19 R, Rn. 35 und vom 27. April 2021 – Az. B 12 R 8/20 R, Rn. 31. 

25 Niederschrift Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bun-
desagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 5. Mai 2022, Gemeinsames Rundschrei-
ben vom 5. Mai 2022, Anlage, 1. Versicherungsrechtliche Beurteilung ehrenamtlicher Organtätigkeiten. 
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